
 Kümbdcher Hohl 17 
55469 Simmern 
 06761-93220 

Fax: 06761-932218 
E-Mail: sachs@fksrsplus.de 

 

 

 

Praxistag:  Information an den Betrieb und Praktikumsvereinbarung  

 
Simmern, Januar 2026 

An den Betrieb 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,      

eine Schülerin oder ein Schüler ist mit der Bitte an Sie herangetreten, ob sie/er den „Praxistag“ 

in Ihrem Betrieb absolvieren darf. Der „Praxistag“ ist ein Projekt des Landes Rheinland-Pfalz. 

Daran nehmen Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 9 des Bildungsganges Berufsreife 

teil. Ziel ist es, dass die Teilnehmer über ein Langzeitpraktikum, das jeden Donnerstag 

stattfindet, ihr späteres Berufsfeld oder sogar den zukünftigen Ausbildungsbetrieb finden.  

 

Konkret sieht der Ablauf des Praxistages folgendermaßen aus: 

19.10.-23.10.2026  Einwöchiges Vorpraktikum (Kennenlernen der Abläufe) 

29.10.2026 – 18.03.2027 Praxistag (donnerstags) 

 

Um den Jugendlichen die Möglichkeit zu bieten verschiedene Berufe kennen zu lernen, kön-

nen sie den Betrieb zu festgelegten und abgesprochenen Zeitpunkten wechseln.  

 

Zu Ihrer Information noch einige Punkte: 

▪ Die tägliche Arbeitszeit beträgt ca. 7 Stunden. Dazu kommen Ruhepausen von 60 Mi-

nuten. Dauer und Art der Beschäftigung unterliegen den Bestimmungen des Jugendar-

beitsschutzgesetzes. 

▪ Die Schüler werden während des Praktikums von ihren Lehrern betreut und in der Re-

gel im Betrieb besucht. Die fachliche Anleitung und Belehrung bzw. Unterweisung über 

Unfall- und Gesundheitsgefahren erfolgt durch die Fachkräfte des Betriebes. 

▪ Die Aufsichtspflicht in der Praktikumsstätte ist Aufgabe der dort benannten Betreuer. 

Der Schüler hat den Anordnungen Folge zu leisten. 

▪ Versicherungsrechtliche Regelungen: 

Der gesetzliche Haftpflicht- und Unfallversicherungsschutz wird durch den Schulträger 

bzw. die Unfallkasse Rheinland-Pfalz gewährleistet. Der Krankenversicherungsschutz 

ist privat geregelt. 

▪ Das Schülerpraktikum ist eine Schulveranstaltung. Fehlzeiten sind der Schule mitzutei-

len. Jeder Teilnehmer führt eine Anwesenheitsliste. 

▪ Der Praktikumsbetrieb stellt nach Abschluss des Praktikums ein Zertifikat aus. Eine ge-

sonderte Beurteilung kann freiwillig ausgefüllt bzw. erstellt werden. 

 

Wir bedanken uns für Ihre Bereitschaft, Praktikumsplätze zur Verfügung zu stellen, und bitten 

Sie, beiliegende unterzeichnete Praktikumsvereinbarung für die weitere Planung des Prakti-

kums und Einteilung der Schüler an die Schule zurückzureichen oder der/dem Praktikan-

tin/Praktikanten mitzugeben.  

Für eventuelle Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichem Gruß 

 

 

Heike Sachs, Koordination Berufsorientierung 
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Praxistag: Praktikumsvereinbarung 
 

Zwischen  ____________________________________________ 
   (Praktikumsbetrieb) 

  _____________________________________________ 

   (Straße)       (ggf. Stempel) 

  _____________________________________________ 
   (PLZ, Ort)  

  Die Betreuung erfolgt durch Fr./Hr.__________________________________________ 

 

  Tel.: __________________________________________________________________  
   

und   __________________________________________, ________ 

   (Praktikant/in)           (Klasse) 

  _________________________________________ 
   (Telefonnummer Praktikant/in) 

  

wird folgende Vereinbarung geschlossen: 

 

1. Der Praktikumsbetrieb stellt dem Schüler/die Schülerin in der Zeit vom  

19.10 – 23.10.2026 einen einwöchigen und danach wöchentlich donnerstags (au-

ßer in der Ferienzeit) bis zum 18.03.2027 einen Praktikumsplatz für den  

Ausbildungsberuf ___________________________________________zur Verfügung. 

 

Für das Praktikum ist die Belehrung gemäß §43 Infektionsschutzgesetz (Umgang mit 

offenen Lebensmitteln) durch das Gesundheitsamt notwendig.  ⬚ ja  ⬚ nein 

 

2. Die Praktikumstätigkeit soll in der betrieblichen Arbeitszeit erfolgen. Ansonsten sind die 

Regelungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes einzuhalten. 

3. Die betreuende Lehrkraft der Schule informiert sich über den Verlauf des Praktikums 

und besucht den Betrieb nach Möglichkeit während des Praktikums. 

4. Der Praktikant/Die Praktikantin bleibt Schüler/Schülerin der Schule.  

Er/Sie verpflichtet sich, 

- übertragene Aufgaben gewissenhaft und sorgfältig auszuführen, sowie Anweisun-

gen des Verantwortlichen im Betrieb Folge zu leisten. 

- geltende Ordnungen und Vorschriften zu beachten. 

- im Krankheitsfall den Betrieb vor Arbeitsbeginn und die Schule zu informieren. 

- die Anwesenheitsliste zu führen und auf Nachfrage vorzuzeigen. 

5. Der Betrieb 

- darf nach Absprache mit der Schule das Praktikumsverhältnis jederzeit auflösen. 

- vermittelt Grundkenntnisse und Fertigkeiten im Hinblick auf berufsbezogene und 

soziale Kompetenzen sowie auf die spätere berufliche Tätigkeit. 

- stellt am Ende des Praktikums ein Zertifikat aus. 

 
_______________________________ ______________________________ 
Ort, Datum Unterschrift Betrieb 

_______________________________ _____________________________ 

Unterschrift Erziehungsberechtigter Unterschrift Praktikant/in 
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